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Der Gemeinderat, gestützt auf § 70a Abs. 1 Ziff. 1b des Gesetzes über die Organisation und 
die Verwaltung der Gemeinden vom 28. Mai 1970. 
 
 
§ 1 Zweck 
Die Videoüberwachung in der Turn- und Schwimmhalle Birsfelden dient der Prävention von 
Straftaten wie zum Beispiel Vandalismus, Diebstahl oder Übergriffen. Des Weiteren kann sie 
als Beweismittel zur Unterstützung von Ermittlungen beigezogen werden. 
 
 
§ 2 Überwachungstechnik und -perimeter 
Die Videoaufzeichnung wird auf keinen Bildschirm übertragen und ist damit keine Echtzeit-
überwachung. Die Videoaufzeichnungen werden auf einem Speichermedium gespeichert. 
Die Videoüberwachung beschränkt sich auf das Treppenhaus des Gebäudes. Eine Kamera 
erfasst ausschliesslich den Treppenbereich zu den Garderoben der Schwimmhalle. Aussen-
bereiche des öffentlichen Raums werden nicht gefilmt. 
 
 
§ 3  Überwachungszeiten und Signalisation 
Die Videoüberwachung erfolgt 24 Stunden am Tag an allen Wochentagen. Am und im Ge-
bäude wird signalisiert, dass es videoüberwacht wird. 
 
 
§ 4  Zugang und Aufbewahrung 
Die Speicherdaten der Videoüberwachung sind ausschliesslich der Gemeindeverwaltung 
zugänglich. Verantwortlich für den Zugang ist die Leitung Hochbau der Abteilung Bau- und 
Gemeindeentwicklung. Die Aufnahmen der Videoüberwachung werden 7 Tage gespeichert. 
Danach werden sie überschrieben und damit gelöscht. 
 
 
§ 5  Datenschutz 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen werden eingehalten. Regelmässig wird die techni-
sche Umsetzung der Videoüberwachung auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
überprüft. 
 
 
§ 6 Inkrafttreten 
Die Betriebsordnung zur Videoüberwachung in der Turn- und Schwimmhalle Birsfelden tritt 
per 30. November 2020 in Kraft. 
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